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RS OGH 1981/2/11 6Ob516/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1981

Norm

VersVG §6 Abs3 A

VersVG §74

Rechtssatz

Ein fahrlässiges Verhalten des Versicherungsnehmers, das zum Verlust seiner Deckungsansprüche aus einer

Haftp6ichtversicherung führt, kann gegenüber dem außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehenden

Geschädigten nicht rechtswidrig sein und daher auch keinen zusätzlichen Haftungsgrund darstellen.
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